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CDU-Fraktion 27.09.2022 

An: Bürgermeister Lars König ggf. Nummer 

 42 09 22 
 

 Antrag gemäß 
 
 § 8 Geschäftsordnung (selbständiger Antrag) 
 
 
 

 Vorschlag zur Tagesordnung  
 (§ 48 GO iVm § 2 Geschäftsordnung) 
 
 zur Beratung im: 
 

 Anfrage (§ 10 Geschäftsordnung) zur Stellungnahme 

nachrichtlich 
 Bürgermeister 
 Ausschussvorsitzende  
 SPD-Fraktion 

 CDU-Fraktion 

 Fraktion Bündnis 90 / Die  
 Grünen 

 Fraktion WBG 

 FDP-Fraktion 

 Bürgerforum + 

 Die Linke 

 Stadtklima Witten 

 Piraten 

 AfD 

 fraktionslose Ratsmitglieder 
 
 
 

Betreff: 
Umbau der Billerbeckstraße 
  
Inhalt  (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu begründen) 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister König, 
 
der Umbau der Billerbeckstraße ist fast abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund bittet die 
CDU-Fraktion um Beantwortung folgender Fragen: 
 
 

1.) Befährt man die Billerbeckstraße vom Steinhügel in Richtung Sprockhövelerstraße, so 

befindet sich auf Höhe des Friedhofs eine Verengung/Übergang der Fahrbahn, siehe 

Abbildung 1 und Abbildung 2. Da die Verengung bei Einfahrt in die Billerbeckstraße, 

schlecht sichtbar ist, würde die CDU-Fraktion gerne wissen, ob es möglich ist die 

Autofahrer durch ein Hinweisschild zu warnen? 
 

2.) Der Umbau der Kreuzung „Auf dem Hee“ sorgt für Irritationen. Die Bürgersteige, vor 

dem Lotto Geschäft und der Eisdiele, wurden so vergrößert, dass dort nun keine 

Autos mehr halten können bzw. wenn dort Fahrzeuge halten, ist die Fahrbahn 

schmaler als vor dem Umbau, siehe Abbildung 3 und Abbildung 4. Warum ist der 

Umbau in dieser Form erfolgt? Gibt es seitens der Stadtverwaltung Pläne, die große 

Fläche beispielsweise mit Blumenkübeln oder Pflanzen zu dekorieren?  
 

 

 

CDU-Fraktion Witten 
 
Gez.  gez.    gez. 
Volker Pompetzki        Christian Bleske  Ingeburg Sasse 

Fraktionsvorsitzender                        Ratsmitglied   Sachkundige Bürgerin 
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Abbildung 1:      Abbildung 2:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Abbildung 3:      Abbildung 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


